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Bestätigung der Rechnung, Entschädigung 

§ 137. (1) Ergeben sich keine Bedenken gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnung, so 
hat sie das Gericht zu bestätigen. Sonst ist der gesetzliche Vertreter aufzufordern, die Rechnung 
entsprechend zu ergänzen oder zu berichtigen; misslingt dies, so ist die Bestätigung zu versagen. Soweit 
das Vermögen oder die Einkünfte nicht gesetzmäßig angelegt oder gesichert erscheinen, hat das Gericht 
die erforderlichen Maßnahmen nach § 133 Abs. 4 zu treffen. 

(2) Zugleich mit der Entscheidung oder – bei Befreiung von der Rechnungslegung – unabhängig 
davon hat das Gericht über Anträge des gesetzlichen Vertreters auf Gewährung von Entschädigung, 
Entgelt und Aufwandersatz zu entscheiden und die Ansprüche der Höhe nach zu bestimmen. Auf Antrag 
hat das Gericht die zur Befriedigung dieser Ansprüche aus den Einkünften oder dem Vermögen der 
vertretenen Person notwendigen Verfügungen zu treffen, wobei der gesetzliche Vertreter nur soweit zur 
Entnahme der Beträge zu ermächtigen oder die vertretene Person zur Leistung der Beträge zu verpflichten 
ist, als die vertretene Person die Zahlung ohne Beeinträchtigung ihres notwendigen Unterhalts (§ 63 
Abs. 1 ZPO) bestreiten kann. Ist der gesetzliche Vertreter nicht mit der Verwaltung des Vermögens und 
des Einkommens betraut, so hat das Gericht die vertretene Person unter Setzung einer angemessenen Frist 
dazu aufzufordern, ein Vermögensbekenntnis (§ 66 Abs. 1 ZPO) beizubringen und erforderlichenfalls 
nach § 66 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ZPO vorzugehen. Kommt die vertretene Person der 
Aufforderung nicht nach, so hat das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen die Höhe des Betrages 
nach freier Überzeugung festzusetzen. Beantragt der gesetzliche Vertreter Vorschüsse auf Entgelt, 
Entschädigung oder Aufwandersatz, so hat sie ihm das Gericht zu gewähren, soweit er bescheinigt, dass 
dies die ordnungsgemäße Vermögensverwaltung fördert. 

(3) Die Entscheidung über die Rechnung beschränkt nicht das Recht der vertretenen Person, 
Ansprüche, die sich aus der Vermögensverwaltung ergeben, auf dem streitigen Rechtsweg geltend zu 
machen. 
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